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CDH fordert EU-Kommission auf, Regelungen zu Lenk- und 
Ruhezeiten auf Berufskraftfahrer zu beschrÄnken

Um Verwaltungslasten des Fahrtenschreibersystems zu senken, legte  die 
EU-Kommission einen Çnderungsvorschlag zu der Verordnung von Kon-
trollgerÄten im StraÉenverkehr vor. Die Centralvereinigung Deutscher 
WirtschaftsverbÄnde fÅr Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. sieht 
allerdings die Notwendigkeit, die Regelungen noch  praxisgerechter zu 
gestalten und fordert deshalb die Kommission auf, die Regelungen zu 
Lenk- und Ruhezeiten kÅnftig nur noch auf Berufskraftfahrer zu be-
schrÄnken. 

Ziel der EU-Kommission ist, das Fahrtenschreibersystem effektiver und effizien-
ter zu gestalten, um so Verwaltungslasten und Kosten im Zusammenhang mit 
der Benutzung des digitalen Fahrtenschreibers zu verringern. Dazu legte sie 
einen Änderungsvorschlag zu der Verordnung von KontrollgerÅten im StraÇen-
verkehr vor, in dem u.a. die Entfernung, fÉr die keine Fahrtenschreiberpflicht 
bzw. Tachographenpflicht besteht, von 50 km auf 100 km ausgeweitet wird. Ab 
einem Gewicht von 3,5 Tonnen mÉssen derzeitig in Fahrzeugen digitale Tacho-
graphen eingebaut werden, sobald sie mehr als 50 km entfernt vom Firmensitz 
eingesetzt werden. 

Die Ausweitung auf 100 km ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aller-
dings ist weiterhin ein groÇer Teil der CDH-Mitglieder unangemessen von den 
Regelungen zu Lenk- und Ruhezeiten und insbesondere von der Pflicht zum 
Einsatz elektronischer Tachografen betroffen. Es handelt sich hierbei um Mit-
gliedsfirmen, die nur sporadisch betrieblich bedingte GÉtertransporte z.B. an-
lÅsslich von Messeteilnahmen (Produkte, die ausgestellt werden sollen 
und/oder fertige System-MessestÅnde) durchfÉhren. Oft liegen dabei die  Ent-
fernungen Éber 100 km, so dass die Unternehmen gezwungen sind, die Rege-
lungen zu Lenk- und Ruhezeiten zu beachten und elektronische Fahrtenschrei-
ber selbst in Pkws mit AnhÅnger einzusetzen. Ein Mehraufwand fÉr Fahrten, die 
nur eine reine NebentÅtigkeit darstellen und bei denen keine weiteren Transpor-
te erfolgen. Absurd ist, dass CDH-Mitglieder mehrfach mit dem Problem kon-
frontiert sind, Éberhaupt digitale Tachografen einsetzen zu kÑnnen, weil diese 
gar nicht fÉr ihre PKWs (SUV) erhÅltlich sind.

Ohne Frage stellt das eine unsinnige bÉrokratische Belastung dar, die beendet 
werden muss. SchlieÇlich soll die Initiative der EU-Kommission zur Vereinfa-
chung und  Verringerung der Verwaltungslasten beitragen. 
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Deshalb fordert die CDH eine praxisgerechte Anpassung der Ausnahmen und  
die EU-Kommission auf, die Ausnahmen dahingehend zu erweitern, dass die 
Regelungen zu Lenk- und Ruhezeiten kÉnftig grundsÅtzlich auf Personen an-
zuwenden sind, deren HaupttÅtigkeit das Fahren ist. 

Berlin, 19.01.2012

Diese Pressemeldung kann unter www.cdh.de/presse heruntergeladen werden. Weitere Details 
zur Herbst-Konjunkturumfrage unter www.cdh.de/information/vertriebsbarometer.


